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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Gliederung

Artikel I Gesetz zur Auflösung des Zentralen Personalüber-
hangmanagements (Stellenpool) (Stellenpoolauflö-
sungsgesetz – StPAuflG)

Artikel II Änderung des Landesbeamtengesetzes
Artikel III Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes
Artikel IV Änderung des Landesbesoldungsgesetzes
Artikel V Änderung des Personalvertretungsgesetzes
Artikel VI Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes
Artikel VII Änderung der Landeshaushaltsordnung
Artikel VIII Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Artikel I
Gesetz zur Auflösung des Zentralen 

Personalüberhangmanagements (Stellenpool) 
(Stellenpoolauflösungsgesetz – StPAuflG)

§ 1
Auflösung des Zentralen 

Personalüberhangmanagements (Stellenpool)

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist das Zentrale Personalüber-
hangmanagement (Stellenpool) mit seinen bisherigen Aufgaben auf-
gelöst.

§ 2
Gründung des „Ehemaligen Zentralen Personal- 
überhangmanagements (EZeP)“ und Aufgaben

(1) Gleichzeitig mit Auflösung des früheren Zentralen Personal-
überhangmanagements (Stellenpool) wird das „Ehemalige Zentrale 
Personalüberhangmanagement (EZeP)“ als nachgeordnete Behörde 
der Senatsverwaltung für Finanzen gegründet.

(2) Beamtinnen und Beamte des früheren Zentralen Personalüber-
hangmanagements (Stellenpool) sind mit Inkrafttreten dieses Geset-
zes Beamtinnen und Beamte des neu gegründeten Ehemaligen Zen-
tralen Personalüberhangmanagements (EZeP), ohne dass es einer 
Versetzung bedarf.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des früheren Zentralen 
Personalüberhangmanagements (Stellenpool) sind mit Inkrafttreten 
dieses Gesetzes Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des neu ge-
gründeten Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagements 
(EZeP), ohne dass es einer Versetzung bedarf.

(4) Das Ehemalige Zentrale Personalüberhangmanagement 
(EZeP) ist Dienstbehörde und Personalstelle seiner Dienstkräfte. 
Der Abwicklungszeitraum dauert längstens bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2013. Übergangseinsätze des früheren Zentralen Per-
sonalüberhangmanagements (Stellenpool) bleiben bestehen.

(5) Die im Zentralen Personalüberhangmanagement (Stellenpool) 
befindlichen Ausstattungen, Sachmittel, Verbindlichkeiten und For-
derungen gehen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes auf das Ehemalige 
Zentrale Personalüberhangmanagement (EZeP) über.

(6) Aufgabe des Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanage-
ments (EZeP) ist die Abwicklung des früheren Zentralen Personal-
überhangmanagements (Stellenpool) und die Versetzung der ihm 
unterstellten Personalüberhangkräfte nach Maßgabe der nachfol-
genden Bestimmungen.

§ 3
Versetzungen der Personalüberhangkräfte

(1) Die Personalüberhangkräfte des Ehemaligen Zentralen Per-
sonalüberhangmanagements (EZeP) werden in die Dienststellen des 
Landes Berlin versetzt, in denen sie am 31. Dezember 2011 einge-
setzt waren (Einsatzdienststelle). Zu diesen Dienststellen gehören 
auch die Eigenbetriebe nach dem Eigenbetriebsgesetz vom 13. Juli 
1999 (GVBl. S. 374). Sollte die jeweilige Personalüberhangkraft 
zum Zeitpunkt der Versetzungsentscheidung in einer anderen 
Dienststelle des Landes Berlin eingesetzt sein, so wird sie in diese 
Einsatzdienststelle versetzt.

(2) Personalüberhangkräfte, die am 31. Dezember 2011 ohne Be-
züge beurlaubt oder freigestellt waren, werden in die Dienststellen 
versetzt, die die Dienstkräfte in das Zentrale Personalüberhangma-
nagement (Stellenpool) versetzt haben (Herkunftsdienststelle). Ab-
satz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Personalüberhangkräfte, die sich am 31. Dezember 2011 in 
der Freizeitphase der Altersteilzeit befanden oder bis zum 31. De-
zember 2013 in die Freizeitphase der Altersteilzeit eintreten, werden 
in die Senatsverwaltung für Finanzen versetzt. Personalüberhang-
kräfte, die sich am 31. Dezember 2011 in Gestellungen oder Zuwei-
sungen befanden oder dauerhaft oder längerfristig erkrankt waren 
und zu diesem Zeitpunkt keine Einsatzdienststelle hatten, werden in 
die Senatsverwaltung für Finanzen versetzt. Sollte die jeweilige Per-
sonalüberhangkraft zum Zeitpunkt der Versetzungsentscheidung in 
einer Dienststelle des Landes Berlin eingesetzt sein, so wird sie in 
diese Einsatzdienststelle versetzt. Dies gilt nicht für Personalüber-
hangkräfte nach Satz 1. Eine dauerhafte oder längerfristige Erkran-
kung im Sinne des Satzes 2 liegt vor, wenn die Personalüberhang-
kraft länger als 42 Kalendertage innerhalb eines Jahres erkrankt war. 
Die Senatsverwaltung für Finanzen tritt in die Rechte und Pflichten 
des jeweiligen Gestellungsvertrages ein.

(4) Die Versetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 dienen einem 
dienstlichen Bedürfnis. Sie können auch ohne Zustimmung der zu 
versetzenden Personalüberhangkraft erfolgen. Das Ehemalige Zent-
rale Personalüberhangmanagement (EZeP) entscheidet im begrün-
deten Einzelfall über Ausnahmen von den Absätzen 1 bis 3, in denen 
die individuellen Interessen des Einzelnen überwiegen.

(5) Vor Erhebung einer verwaltungsgerichtlichen Klage, die eine 
Versetzung im Sinne der zuvor genannten Regelungen zum Gegen-
stand hat, findet keine Nachprüfung in einem Vorverfahren statt.

Gesetz
zur Auflösung des Zentralen Personalüberhangmanagements (Stellenpool) 

(Stellenpoolauflösungsgesetz – StPAuflG) 
und zur Anpassung davon betroffener Gesetze

Vom 5. November 2012
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gangspersonalrats beginnt mit der Gründung des Ehemaligen Zent-
ralen Personalüberhangmanagements (EZeP) und endet mit dessen 
Auflösung.

(2) Für die Dienstkräfte des Ehemaligen Zentralen Personal-
überhangmanagements (EZeP) ist die Frauenvertreterin der Se-
natsverwaltung für Finanzen für die Geschäfte und Interessen der 
weiblichen Beschäftigten des Ehemaligen Zentralen Personalüber-
hangmanagements (EZeP) zuständig. Sie hat die Rechte und 
Pflichten sowie die Rechtsstellung der Frauenvertreterin dieser 
Dienststelle. Ihre Stellvertreterin ist die Stellvertreterin der Frauen-
vertreterin der Senatsverwaltung für Finanzen. Die Wahrnehmung 
der Aufgaben beginnt mit der Gründung des Ehemaligen Zentralen 
Personalüberhangmanagements (EZeP) und endet mit dessen Auf-
lösung. Die Amtszeit der gewählten Frauenvertreterin des Zentra-
len Personalüberhangmanagements (Stellenpool) dauert bis zur 
Gründung des Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanage-
ments (EZeP) fort. Entsprechendes gilt für ihre Stellvertreterin.

(3) Für die Interessen der schwerbehinderten und diesen gleich-
gestellten behinderten Dienstkräfte des Ehemaligen Zentralen 
Per sonalüberhangmanagements (EZeP) ist die Hauptschwerbe hin-
dertenvertretung zuständig, solange eine Schwerbehindertenver-
tretung nicht gewählt ist. Sie hat die Rechte und Pflichten sowie die 
Rechtsstellung der Schwerbehindertenvertretung dieser Dienst-
stelle.

§ 7
Verfahren am Ende 

des Abwicklungszeitraums

(1) Mit Ablauf des 31. Dezember 2013 ist das Ehemalige Zen trale 
Personalüberhangmanagement (EZeP) aufgelöst.

(2) Die Dienstkräfte des Ehemaligen Zentralen Personal-
überhangmanagements (EZeP), die bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2013 der Behörde angehören, sind mit Wirkung vom 1. Januar 
2014 Dienstkräfte der Senatsverwaltung für Finanzen, einer Verset-
zung bedarf es nicht.

(3) Die im Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagement 
(EZeP) befindlichen Ausstattungen, Sachmittel, Verbindlichkeiten 
und Forderungen gehen mit Wirkung vom 1. Januar 2014 auf die 
Senatsverwaltung für Finanzen über.

Artikel II
Änderung des Landesbeamtengesetzes

§ 110b des Landesbeamtengesetzes vom 19. März 2009 (GVBl. S. 
70), das zuletzt durch Artikel IV des Gesetzes vom 21. September 
2012 (GVBl. S. 291) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 110b
Besondere Altersgrenze 

für Personalüberhangkräfte

Beamtinnen und Beamte der Berliner Verwaltung (§ 2 des All-
gemeinen Zuständigkeitsgesetzes), die seit mindestens einem 
Jahr dem Personalüberhang zugeordnet sind, können, wenn sie 
das 60. Lebensjahr vollendet haben, auf Antrag in den Ruhe-
stand versetzt werden, wenn es im dienstlichen Interesse liegt. 
§ 38 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“

Artikel III
Änderung des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes

Nummer 4 Absatz 8 der Anlage (Allgemeiner Zuständigkeitskata-
log) zu § 4 Absatz 1 Satz 1 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes 
in der Fassung vom 22. Juli 1996 (GVBl. S. 302, 472), das zuletzt 
durch Artikel I des Gesetzes vom 21. September 2012 (GVBl. S. 
290) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

§ 4
Verfahren während des Abwicklungszeitraums

Bis zum Vollzug der Versetzungen nach § 3 bleiben zur Sicher-
stellung des Beschäftigungsanspruchs die Beschäftigungseinsätze 
und Abordnungen von Personalüberhangkräften bestehen. Das Ehe-
malige Zentrale Personalüberhangmanagement (EZeP) kann die 
ihm unterstellten Personalüberhangkräfte auch in neue Beschäfti-
gungseinsätze abordnen. Gestellungen bleiben ebenfalls be stehen.

§ 5
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Das Ehemalige Zentrale Personalüberhangmanagement 
(EZeP) und die Senatsverwaltung für Finanzen dürfen zur Erfüllung 
der nach diesem Gesetz festgelegten Aufgaben nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen personenbezogene Daten von Perso-
nalüberhangkräften verarbeiten, verwalten und speichern. Zulässig 
ist die Verarbeitung von Stammdaten zur Person, von Angaben zum 
Arbeits- beziehungsweise Beschäftigungsverhältnis, zur Qualifika-
tion, zu Funktionsbeeinträchtigungen der Personalüberhangkräfte, 
zu ihren beruflichen Neigungen und Interessen, soweit letztere von 
den Personalüberhangkräften geäußert wurden, sowie von Angaben, 
die mit dem Vermittlungsprozess zusammenhängen (Vermittlungs-
merkmale). Die Weiterführung der automatisierten Datei zum Zwe-
cke der Verwaltung und Versetzung der Personalüberhangkräfte ist 
zulässig. Ein automatisiertes Verfahren zum Abruf der personenbe-
zogenen Daten durch andere Dienststellen des Landes Berlin oder 
externe Stellen ist unzulässig.

(2) Die mit den Aufgaben nach diesem Gesetz betrauten Dienst-
kräfte des Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagements 
(EZeP) haben die Funktion einer Personalwirtschaftsstelle.

(3) Zur Abwicklung der mit den Versetzungen verbundenen Ver-
waltungsvorgänge oder zur Prüfung eines neuen Beschäfti-
gungseinsatzes übermittelt das Ehemalige Zentrale Personal über-
hangmanagement (EZeP) oder die Senatsverwaltung für Finanzen 
den jeweiligen Dienststellen des Landes Berlin die erforderlichen 
personenbezogenen Daten der betreffenden Personalüberhangkraft. 
Nach der erfolgreichen Versetzung der Personalüberhangkraft und 
wenn die Daten nicht mehr benötigt werden, spätestens jedoch mit 
Ablauf von sechs Monaten nach Abschluss des jeweiligen Verset-
zungsverfahrens, werden die personenbezogenen Daten in der auto-
matisierten Datei gelöscht.

(4) Die Senatsverwaltung für Finanzen kann zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Rahmen der Verwaltung und Abwicklung von Verwal-
tungsvorgängen hinsichtlich ihrer Personalüberhangkräfte die erfor-
derlichen personenbezogenen Daten der zur Senatsverwaltung für 
Finanzen versetzten Personalüberhangkräfte speichern, verarbeiten 
und zur Prüfung von Beschäftigungseinsätzen und Abordnungen an 
Dienststellen des Landes Berlin weitergeben. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend. Gleiches gilt bei Verhandlungen über Gestellungen. 
Die Einrichtung und Führung einer automatisierten Datei, die die 
personenbezogen Daten und Vermittlungsmerkmale der Personal-
überhangkräfte der Senatsverwaltung für Finanzen speichert, ver-
arbeitet und verwaltet, ist zulässig.

(5) Die Regelungen über die Datenverarbeitung durch die Per-
sonalstelle für Zwecke der Personalverwaltung bleiben unberührt.

§ 6
Beschäftigungsvertretungsrechtliche Regelungen

(1) Für die Dienstkräfte des Ehemaligen Zentralen Personalüber-
hangmanagements (EZeP) wird ein Übergangspersonalrat gebildet. 
Dieser besteht aus den Mitgliedern des Hauptpersonalrats. Er hat die 
Rechte und Pflichten sowie die Rechtsstellung des Personalrats die-
ser Dienststelle. Ersatzmitglieder des Übergangspersonalrats sind 
die Ersatzmitglieder des Hauptpersonalrats. Die Amtszeit des Über-
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zwei Wochen nicht zustande, so entscheidet die Senatsverwal-
tung für Finanzen. In diesen Fällen findet eine Anrufung der Ei-
nigungsstelle gemäß § 81 nicht statt.

(3) Die Personalvertretung der aufnehmenden Dienststelle 
wirkt bei den Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 mit. Die Mit-
wirkung soll zeitgleich mit der Beteiligung durch den Über-
gangspersonalrat erfolgen.“

2. Nummer 10 der Anlage zu § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„10. das Ehemalige Zentrale Personalüberhangmanagement 

(EZeP)“

Artikel VI
Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Das Landesgleichstellungsgesetz in der Fassung vom 6. Septem-
ber 2002 (GVBl. S. 280), das zuletzt durch Artikel I des Gesetzes 
vom 18. November 2010 (GVBl. S. 502) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. In der Übersicht wird die Angabe zu § 17a wie folgt gefasst:

„§ 17a Auflösung des Zentralen Personalüberhangmanage-
ments (Stellenpool)“

2. § 17a wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 17a
Auflösung des Zentralen 

Personalüberhangmanagements (Stellenpool)“

b) Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Absatzbezeichnung „(3)“ wird gestrichen.
bb) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Im Falle eines neuen Beschäftigungseinsatzes der 
Personalüberhangkraft nach § 4 des Stellenpoolauflö-
sungsgesetzes vom 5. November 2012 (GVBl. S. 354), 
der bis zu zwölf Monate dauert, hat die Beteiligung der 
Frauenvertreterin spätestens zum Zeitpunkt der Anord-
nung der Maßnahme zu erfolgen; die Maßnahme kann 
vorläufig angeordnet werden.“

3. § 18 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Bei der Versetzung einer Personalüberhangkraft vom Ehe-

maligen Zentralen Personalüberhangmanagement (EZeP) zu der 
gesetzlich bestimmten aufnehmenden Dienststelle im Zusam-
menhang mit der Auflösung des Zentralen Personalüberhangma-
nagements (Stellenpool) sowie den Beschäftigungseinsätzen 
wird die Maßnahme bis zur Vorlage des Entscheidungsvor-
schlags, längstens jedoch vierzehn Tage nach Eingang der Be-
anstandung nach Absatz 2 bei dem für Frauenpolitik zuständi-
gen Mitglied des Senats ausgesetzt.“

Artikel VII
Änderung der Landeshaushaltsordnung

§ 50a der Landeshaushaltsordnung in der Fassung vom 30. Januar 
2009 (GVBl. S. 31, 486), die zuletzt durch Gesetz vom 18. Septem-
ber 2011 (GVBl. S. 492) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„§ 50a
Einrichtung von Stellen 

für Dienstkräfte des Ehemaligen 
Zentralen Personalüberhangmanagements (EZeP)

Für Dienstkräfte, die nach § 3 des Stellenpoolauflösungsge-
setzes vom 5. November 2012 (GVBl. S. 354) vom Ehemaligen 

„(8) Ehemaliges Zentrales Personalüberhangmanagement 
(EZeP) einschließlich der Versetzung der Personalüberhang-
kräfte sowie der Organisation des zeitlich begrenzten Einsatzes 
von Personalüberhangkräften; Dienstbehörde und Personalstelle 
für die dem Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanage-
ment (EZeP) bis zur Versetzung zugeordneten Dienstkräfte.“

Artikel IV
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes

1.  In der Landesbesoldungsordnung B der Anlage I des Landesbe-
soldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 
160, 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel I § 2 des Gesetzes 
vom 29. Juni 2011 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, wird in 
der Besoldungsgruppe 3 die Amtsbezeichnung „Direktor des 
Zentralen Personalüberhangmanagements (Stellenpool)“ durch 
die Amtsbezeichnung „Direktor des Ehemaligen Zentralen Per-
sonalüberhangmanagements (EZeP)“ ersetzt.

2.  In der Landesbesoldungsordnung B der Anlage I des Landesbe-
soldungsgesetzes in der Fassung vom 9. April 1996 (GVBl. S. 
160, 2005 S. 463), das zuletzt durch Artikel IV Nr. 1 des Geset-
zes vom 5. November 2012 (GVBl. S. 354) geändert worden ist, 
wird in der Besoldungsgruppe 3 die Amtsbezeichnung „Direktor 
des Ehemaligen Zentralen Personalüberhangmanagements 
(EZeP)“ gestrichen.

Artikel V
Änderung des Personalvertretungsgesetzes

Das Personalvertretungsgesetz in der Fassung vom 14. Juli 1994 
(GVBl. S. 337, 1995 S. 24), das zuletzt durch Artikel V § 2 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1. § 99c wird wie folgt gefasst:

„§ 99c
Sondervorschriften für das Ehemalige 

Zentrale Personalüberhangmanagement 
(EZeP) während des Abwicklungszeitraums

(1) Bei der Versetzung und bei der Abordnung für eine Dauer 
von mehr als drei Monaten in neue Beschäftigungseinsätze von 
Personalüberhangkräften des Ehemaligen Zentralen Personal-
überhangmanagements (EZeP) zu anderen Dienststellen be-
stimmt der Übergangspersonalrat gemäß § 6 Absatz 1 des Stel-
lenpoolauflösungsgesetzes vom 5. November 2012 (GVBl. S. 
354) nach Maßgabe des Absatzes 2 mit.

(2) Bei den Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 gilt ein abge-
kürztes Mitbestimmungsverfahren; grundsätzlich ist eine Frist-
verlängerung nicht möglich. Die Dienststelle unterrichtet den 
Übergangspersonalrat von der beabsichtigten Maßnahme und 
beantragt die Zustimmung. Der Beschluss des Übergangsperso-
nalrats ist innerhalb von zwei Wochen seit Zugang des Antrags 
der Dienststelle schriftlich mitzuteilen. Der Übergangspersonal-
rat kann sein Mitbestimmungsrecht durch Beschluss auf einen 
Ausschuss übertragen, der aus mindestens drei Mitgliedern des 
Übergangspersonalrats besteht, die vom Übergangspersonalrat 
benannt werden. Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht 
der Übergangspersonalrat oder der Ausschuss nach Satz 4 inner-
halb der genannten Frist die Zustimmung unter Angabe der 
Gründe schriftlich verweigert. Kommt eine Einigung nicht zu-
stande, so ist innerhalb von einer Woche eine besondere Eini-
gungsstelle anzurufen. Sie besteht aus zwei Beisitzern und dem 
nach § 82 Absatz 2 bestellten unparteiischen Vorsitzenden. Je 
ein Beisitzer ist dem nach § 82 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1, 1. 
Alternative und Nummer 2, 1. Alternative bestellten Personen-
kreis zu entnehmen. Kommt hier eine Einigung innerhalb von 

353_364_GVBl_2012_27.indd   356 07.11.12   10:23



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin      68. Jahrgang      Nr. 27       10. November 2012 357

(2) Abweichend von Absatz 1 tritt Artikel IV Nummer 2 am 1. Ja-
nuar 2014 in Kraft.

(3) Artikel III sowie Artikel VI Nummer 2 und 3 treten mit Ablauf 
des 31. Dezember 2013 außer Kraft.

Berlin, den 5. November 2012

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Zentralen Personalüberhangmanagement (EZeP) in die Dienst-
behörden des Landes Berlin versetzt werden, werden in den de-
zentralen Überhangkapiteln entsprechende Stellen mit Wegfall-
vermerk unter Wegfall der entsprechenden Stelle bei Kapitel 
2809 eingerichtet.“

Artikel VIII
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tage nach 
der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz zur Einrichtung eines Zentralen 
Personalüberhangmanagements (Stellenpool) (Stellenpoolgesetz – 
StPG) vom 9. Dezember 2003 (GVBl. S. 589, 604), das durch Num-
mer 41 der Anlage zu Artikel I § 1 des Gesetzes vom 22. Oktober 
2008 (GVBl. S. 294) geändert worden ist, außer Kraft.

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
In § 5 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über den Landesbeauftragten 

zur Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik im Land Berlin 
vom 20. November 1992 (GVBl. S. 335), das zuletzt durch Gesetz 
vom 18. Mai 2007 (GVBl. S. 204) geändert worden ist, wird das 
Datum „30. November 2012“ durch das Datum „30. November 
2017“ ersetzt.

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 5. November 2012

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Viertes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über den Landesbeauftragten zur 
Aufarbeitung der Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der 

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
im Land Berlin

Vom 5. November 2012
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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1
Kreditgarantie

(1) Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, für die 
von der Landesbank Berlin AG, der Berlin-Hannoverschen Hypo-
thekenbank AG und der Investitionsbank Berlin beziehungsweise 
ihren jeweiligen Rechtsvorgängerinnen gewährten oder besicherten 
Kredite und Kreditzusagen, die aus dem Immobiliendienstleistungs-
geschäft des ehemaligen Konzerns der Bankgesellschaft Berlin AG 
stammen, Garantien zu übernehmen, soweit diese Kredite bezie-
hungsweise Kreditzusagen bisher einer Landesgarantie aufgrund 
des Gesetzes über die Ermächtigung des Senats zur Übernahme 
einer Landesgarantie für Risiken aus dem Immobiliendienstleis-
tungsgeschäft der Bankgesellschaft Berlin AG und einiger ihrer 
Tochtergesellschaften (Risikoabschirmungsgesetz) vom 16. April 
2002 (GVBl. S. 121) unterlagen. Die Ermächtigung gilt auch, soweit 
diese Kredite beziehungsweise Kreditzusagen seit dem 16. April 
2002 Gegenstand einer Prolongation, Novation oder Umfinanzie-
rung waren oder von der BIH Berliner Immobilien Holding GmbH 
unter Fortbestand der Garantien nach dem Risikoabschirmungsge-
setz übernommen wurden.

(2) Für den Fall, dass die in Absatz 1 genannten Kredite oder Kre-
ditzusagen jeweils ganz oder teilweise von anderen als den in Absatz 1 
genannten Kreditgebern übernommen oder durch neue Kredite oder 
Kreditzusagen anderer als der in Absatz 1 genannten Kreditgeber er-
setzt werden, wird die Senatsverwaltung für Finanzen ermächtigt, für 
diese beziehungsweise die sie ersetzenden Kredite beziehungsweise 
Kreditzusagen Garantien und/oder Bürgschaften zugunsten der ande-
ren Kreditgeber zu übernehmen, soweit die Garantie gegenüber dem 
jeweiligen in Absatz 1 genannten Kreditgeber im Zusammenhang mit 
der Übernahme oder Ersetzung erlischt. Dies gilt entsprechend im Fal-
le weiterer, auch wiederholter Übernahmen oder Ersetzungen, unab-
hängig davon, durch welchen Kreditgeber diese erfolgen.

§ 2
Leistungen zur Insolvenzvermeidung

Die Senatsverwaltung für Finanzen wird ermächtigt, an die LPFV 
Finanzbeteiligungs- und Verwaltungs GmbH (LPFV) Leistungen zu 
erbringen, die der Vermeidung der Insolvenz der LPFV dienen.

§ 3
Haftungsbegrenzung

Die Ermächtigungen nach den §§ 1 und 2 sind auf einen Höchst-
betrag von insgesamt 3,8 Milliarden Euro begrenzt.

§ 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz 
über die Ermächtigung des Senats zur Übernahme einer Landesga-
rantie für Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft der 
Bankgesellschaft Berlin AG und einiger ihrer Tochtergesellschaften 
vom 16. April 2002 (GVBl. S. 121) außer Kraft.

Berlin, den 5. November 2012

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf  W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Gesetz
über die Ermächtigungen im Zusammenhang mit der Abschirmung 

des ehemaligen Konzerns der Bankgesellschaft Berlin AG von den wesentlichen 
Risiken aus dem Immobiliendienstleistungsgeschäft

Vom 5. November 2012
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 
1999 (GVBl. S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Novem-
ber 2005 (GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan X- B 1c vom 25. Oktober 2010 für das Ge-

lände zwischen Am Wildgatter, Friedenstraße, Schäferstraße, Chaus-
seestraße, Charlottenstraße, Alsenstraße, Chausseestraße, Wilhelm-
platz, Glienicker Straße und Martin-Heydert-Straße sowie die 
Grundstücke Friedenstraße 8/10, 16/28, Schäferstraße 17–25B, 
Chausseestraße 5–6, 8–20, Sangebuchtweg 6, 9/11, Otto-Erich-Stra-
ße 2–10A, 11, 12, 15, 20, Lange Stücken 1–5, 7, 16–17, 20–22, 24–
24A, Kohlhasenbrücker Straße 3, 4/8, Glienicker Straße 1/35, Stölp-
chenweg 1, Ulricistraße 50 und die Verkehrsfläche Am Wildgatter im 
Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Wannsee wird festgesetzt. 

Er ändert teilweise die durch Verordnung über die Festsetzung des 
Bebauungsplans X-44 vom 2. November 1957 (GVBl. S. 1693), 
durch Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplans X-55 
vom 19. Mai 1962 (GVBl. S. 481), durch Verordnung über die Fest-
setzung des Bebauungsplans X-62 vom 7. September 1966 (GVBl. 
S. 1482) und durch Verordnung über die Festsetzung des Bebau-
ungsplans X-96 vom 25. September 1962 (GVBl. S. 2065) im Be-
zirk Zehlendorf, Ortsteil Wannsee, festgesetzten Bebauungspläne. 

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steg-

litz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtentwick-
lung, Stadtentwicklungsamt – Fachbereich Vermessung –, eine be-
glaubigte Abzeichnung des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt 
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Soziales und Stadtent-
wicklung, Stadtentwicklungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und 
Bau- und Wohnungsaufsicht –, kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche (§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorgangs,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit Verkündung 
dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf 
von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 
genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 4 genannten Mängel 
gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 
Berlin, den 21. August 2012

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

Norbert K o p p
Bezirksbürgermeister

Norbert S c h m i d t
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X- B 1c  
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Wannsee

Vom 21. August 2012 
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Auf Grund des § 17 Absatz 4 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Ge setzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Die durch die Verordnung vom 2. März 2012 (GVBl. S.128) er-

lassene Verände rungs sperre für das Grundstück Wönnichstraße 6, 8, 
für die Flurstücke 368 und 100 der Flur 711 im Bezirk Lichtenberg, 
Ortsteil Rummelsburg, wird aufgehoben.

§ 2
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausfüh rung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verord nung schriftlich 

gegenüber dem Bezirksamt Lichtenberg von Berlin geltend machen; 
der Sachverhalt, der die Verlet zung begrün den soll, ist darzulegen. 
Nach § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Aus führung des Baugesetz-
buchs wird die Verletzung von Verfah rens- und Formvor schriften 
dieses Gesetzes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeacht-
lich. Die Beschrän kung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Ver-
kündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor den 
sind.

§ 3
Diese Verordnung tritt am Tage der Verkündung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 20. September 2012 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin

G e i s e l
Bezirksbürgermeister

N ü n t h e l
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Verordnung
über die Außerkraftsetzung der Veränderungssperre XVII-72/24 

im Bezirk Lichtenberg von Berlin, Ortsteil Rummelsburg
Vom 20. September 2012
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Auf Grund des § 45 Absatz 7 Satz 4 des Bundesnaturschutzgeset-
zes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148) geändert worden 
ist, wird verordnet:

§ 1 
Allgemeine Ausnahmen

(1) Im Rahmen von wissenschaftlichen Untersuchungen, die von 
international anerkannten Vogelberingungszentralen durchgeführt 
oder unterstützt werden, ist es abweichend von § 44 Absatz 1 Num-
mer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nach Maßgabe des nachfol-
genden § 2 gestattet, wildlebende Vögel zu fangen, um sie anschlie-
ßend zu kennzeichnen, insbesondere zu beringen, oder um 
vorhandene Ringe abzulesen.

(2) Die Ausnahme nach Absatz 1 gilt auch im Anwendungsbe-
reich von Verordnungen zum Schutz von Teilen von Natur und 
Landschaft. Sonstige Verbote dieser Verordnungen, insbesondere 
Betretensverbote, bleiben unberührt.

(3) Gestattet sind auch Untersuchungen der gefangenen Vögel zur 
Gewinnung morphologischer und biometrischer Daten sowie die 
Entnahme von Blut-, Gewebe- oder Federproben, soweit tierschutz-
rechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen.

§ 2 
Voraussetzungen

(1) Belange des Natur- und Artenschutzes dürfen den Maßnahmen 
nach § 1 nicht entgegenstehen.

(2) Das Fangen, Kennzeichnen und Untersuchen darf nur mit Me-
thoden und Hilfsmitteln erfolgen, die Vögel nicht nachhaltig beein-
trächtigen oder verletzen. Die Tiere sind sofort nach dem Fang zu 
kennzeichnen, gegebenenfalls zu untersuchen und im Anschluss 
daran unverzüglich und unversehrt am Fangort wieder frei zu lassen. 
Beschädigungen der Flora oder Beeinträchtigungen anderer Tierar-
ten sind zu vermeiden. Für die Beringung dürfen nur die von der 
durchführenden oder unterstützenden Vogelberingungszentrale aus-
gegebenen Ringe sowie die von ihr für spezielle Programme geneh-
migten zusätzlichen Kennzeichen verwendet werden.

(3) Zum Fangen und Kennzeichnen sind nur Personen berechtigt, 
die
a) das 18. Lebensjahr vollendet haben,
b) ihre Fachkunde durch einschlägige Ausbildungsmaßnahmen bei 

einer Vogelberingungszentrale nachgewiesen haben und
c) vollständig und gewissenhaft die von den Vogelberingungszent-

ralen vorgeschriebenen Nachweise führen und termingerecht 
übermitteln.

Berechtigte können die Hilfe von Helferinnen oder Helfern in An-
spruch nehmen. Diese müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben 

und dürfen nur unter der Aufsicht der Berechtigten tätig werden, die 
die Verantwortung für ihre Tätigkeit tragen.

(4) Die Berechtigung nach Absatz 3 gilt nicht für Personen, die in 
den letzten fünf Jahren wegen einer Zuwiderhandlung gegen die auf 
dem Gebiet des Naturschutzes, der Jagd oder des Tierschutzes er-
lassenen Gesetze und Verordnungen rechtskräftig verurteilt oder mit 
einem Bußgeld belegt worden sind.

§ 3 
Verfahren

(1) Maßnahmen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 sind der obersten Be-
hörde für Naturschutz und Landschaftspflege mindestens sechs Wo-
chen vor Beginn anzuzeigen. Bei der Anzeige ist der Fachkunde-
nachweis gemäß § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b sowie eine 
Bestätigung der Vogelberingungszentrale über die Untersuchung 
oder das Vorhaben gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 vorzulegen. Der Be-
ginn und der Ort der Maßnahmen sowie die dabei voraussichtlich 
zum Einsatz kommenden Hilfsmittel  und Berechtigten einschließ-
lich ihrer Helferinnen und Helfer sind mitzuteilen.

(2) Die nach Absatz 1 angezeigte Maßnahme darf nicht durchge-
führt werden, soweit die oberste Behörde für Naturschutz und Land-
schaftspflege spätestens eine Woche vor dem mitgeteilten Maßnah-
mebeginn die Maßnahme schriftlich untersagt oder Einschränkungen 
gemäß Absatz 3 verfügt.

(3) Aus Gründen des Natur- und Artenschutzes kann die oberste 
Behörde für Naturschutz und Landschaftspflege verfügen, dass be-
stimmte Vogelarten vom Fang und der Kennzeichnung auszuneh-
men sind. Die Behörde kann auch eine räumliche Beschränkung der 
Maßnahmen oder methodische Vorgaben anordnen.

(4) Über die beabsichtigte Durchführung von Maßnahmen nach 
§ 1 Absatz 1 sind die Jagdausübungsberechtigten mindestens zwei 
Wochen vor Beginn der Maßnahmen zu unterrichten.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung im Gesetz- 
und Verord nungsblatt für Berlin in Kraft. Die Vogelberingungsver-
ordnung vom 17. März 1937 in der im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin Teil III, Gliederungsnummer 791-1-3, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, wird aufgehoben.

Berlin, den 23. Oktober 2012

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t
Regierender Bürgermeister 

von Berlin

Michael M ü l l e r
Senator für Stadtentwicklung 

und Umwelt

Verordnung
über Ausnahmen von Schutzvorschriften für wildlebende Vögel 

(Vogelberingungsverordnung)
Vom 23. Oktober 2012
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Auf Grund des § 10 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 5 und mit § 11 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuchs vom 7. November 1999 (GVBI. 
S. 578), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 
(GVBl. S. 692), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan 4-27 vom 23. September 2011 mit den Deck-

blättern vom 16. Januar 2012 und vom 6. Juni 2012 für die Grund-
stücke Am Güterbahnhof Halensee 1–29, Kurfürstendamm 129 A, 
die Flurstücke 159, 179, 181, die Flurstücke 144 und 180 (jeweils 
teilweise) sowie die Paulsborner Brücke (teilweise) im Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Halensee, wird festgesetzt. Er än-
dert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des Be-
bauungsplans IX-13 im Bezirk Wilmersdorf vom 23. März 1962 
(GVBl. S. 315) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Char-

lottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung 
und Ordnungsangelegenheiten, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich 
Vermessung, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplans kön-
nen beim Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Ab-
teilung Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten, Stadtent-
wicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung sowie im Fachbereich 
Bauaufsicht, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen wer-
den.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche ( § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 
des Baugesetzbuchs) und 

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Absatz 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-

sen will, muss 
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 des Baugesetz-
buchs bezeichnet sind, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetz-
buchs beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges,

4. eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die im 
Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs enthalten sind,

in den Fällen der Nummern 1 bis 3 innerhalb eines Jahres, in den 
Fällen der Nummer 4 innerhalb von zwei Jahren seit der Verkün-
dung dieser Verordnung gegenüber dem Bezirksamt Charlotten-
burg-Wilmersdorf von Berlin schriftlich geltend machen. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
Ablauf der in Satz 1 genannten Fristen werden die in Nummer 1 bis 
4 genannten Mängel gemäß § 215 Absatz 1 des Baugesetzbuchs und 
gemäß § 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetz-
buchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die 
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind. 

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 23. Oktober 2012

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin

N a u m a n n
Bezirksbürgermeister

S c h u l t e
Bezirksstadtrat

Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans 4-27  

im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, Ortsteil Halensee
Vom 23. Oktober 2012
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